TEXTTEIL 

1. Änderung 
zum BEBAUUNGSPLAN „ESPAN“ – 1. ÄNDERUNG – 1. BAUABSCHNITT“
mit Rechtskraft vom 22.09.2006
A. Rechtsgrundlagen

1.
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind:

· das Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 27.08.1997, 
zuletzt geändert am 05.04.2002


· die Baunutzungsordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990, 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- 
und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993


· die Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18.12.1990


· die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) i. d. F. vom 08.08.1995,
zuletzt geändert am 15.12.1997 und am 19.12.2000


2. Mit Inkrafttreten dieser Bebauungsplanänderung sind sämtliche genehmigten 

Festsetzungen des bisher bestehenden Bebauungsplans ´Espan´ innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieses Planes aufgehoben.

B. Schriftliche Festsetzungen

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

Umweltschützende Belange in der Abwägung (§ 1a BauGB)

Als Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 1a BauGB werden im Bebauungsplan umfangreiche Pflanzgebote und Pflanzbindungen festgesetzt. 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB und BauNVO)
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB und §§ 1-15 BauNVO)
GE
Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Im Geltungsbereich sind gemäß § 8 (3) 1 ausnahmsweise je Gewerbegrundstück                 maximal zwei Wohnungen (keine Wohnhäuser) für Betriebsinhaber, Betriebsleiter                     sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zulässig. 

Die Wohnungen dürfen nur in direkter baulicher Verbindung (kein alleinstehender              Baukörper) mit dem gewerblichen Gebäude erstellt werden.

Auf die Nähe der Kläranlage und dadurch mögliche Geruchs- und Lärmimmisionen wird hingewiesen.

Zulässig sind die Nutzungen gemäß § 8 (2) BauNVO mit Ausnahme von Einzel- und Großhandelsbetrieben aller Art und Branchen

Ausgeschlossen sind auch die in §8 (3) 2 + 3 BauNVO aufgeführten Bereiche (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten.

GEE
Gewerbegebiet eingeschränkt

Die Einschränkung gilt dafür, dass die Randbedingungen des WG III voll inhaltlich                       erfüllt werden müssen.

Im Geltungsbereich sind gemäß § 8 (3) 1 ausnahmsweise je Gewerbegrundstück                 maximal zwei Wohnungen (keine Wohnhäuser) für Betriebsinhaber, Betriebsleiter                     sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen zulässig. 

Die Wohnungen dürfen nur in direkter baulicher Verbindung (kein alleinstehender              Baukörper) mit dem gewerblichen Gebäude erstellt werden.  

Auf die Nähe der Kläranlage und dadurch mögliche Geruchs- und Lärmimmisionen wird hingewiesen.

Zulässig sind die Nutzungen gemäß § 8 (2) BauNVO mit Ausnahme von Einzel- und Großhandelsbetrieben aller Art und Branchen

Ausgeschlossen sind auch die in §8 (3) 2 + 3 BauNVO aufgeführten Bereiche (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB und §§ 16-21a BauNVO)
Gebäudehöhe von der genehmigten EFH wie Planeintrag

Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) entsprechend Planeintrag in den Nutzungsschablonen im Lageplan.

3. Bauweise (§ 9 (1) BauGB und § 22 BauNVO)
Im Baugebiet wird abweichende Bauweise festgesetzt.

Die abweichende Bauweise (a) wird im Sinne der offenen Bauweise festgesetzt, jedoch ohne Beschränkung der Gebäudelänge.

4. Auffüllungen – Abgrabungen (§ 9 (1) 17 BauGB)
Auffülllungen und Abgrabungen im Bereich der Wasserschutzzone II sind mit dem Landratsamt Göppingen – Amt für Umweltschutz und Wasserwirtschaft – abzustimmen.

Für Auffüllungen darf nur unbelastetes, grundwasserunschädliches Bodenmaterial verwendet werden.

5.
Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 (1) 2 BauGB und § 23 BauNVO)

Entsprechend Planeintrag im Lageplan.

Nebenanlagen in nicht überbaubaren Grundstücksbereichen sind nicht zulässig, ausgenommen Einfriedigungen im Sinne der Nummer 5 der Örtlichen Bauvorschriften.
6.
Garagen und Stellplätze (§ 9 (1) 4 BauGB und § 23 (5) BauNVO)
Oberirdische Garagen (GA) und überdeckte Stellplätze (CP) sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, offene Stellplätze (ST) auch außerhalb. 
7.
Führung von Versorgungsleitungen

(§ 9 (1) 13 BauGB)


Die Führung von Versorgungsleitungen (z.B. Telefonleitungen, Kabelfernsehen, 
Niederspannung) als Freileitungen sind unzulässig

8. 
Geh- und Leitungsrechte (§9 (1) 21 BauGB)
Entsprechend Planeintrag im Lageplan.

9.
Flächen für das Anpflanzen, die Bindung und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern  (§ 9 (1) 25 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Die Anpflanzung von Einzelbäumen muss gemäß Planzeichen erfolgen. Abweichungen von festgesetzten Standort sind bis zu 5 m zulässig. Es sind mittelkronige standortgerechte, heimische Laubgehölze zu verwenden. Um den Bereich der Baumstandorte muss eine Fläche von mind. 5 m² mit einer regen- und luftdurchlässigen Oberfläche versehen sein.

Beim Anlegen von Stellplätzen ist je angefangene fünf Stellplätze ein mittelkroniger Einzelbaum zu pflanzen. 

Mittelkronige Einzelbäume sind mind. in folgender Größe zu pflanzen:

Hochstamm, 3-4 x verpflanzt aus extra weitem Stand, Höhe 300-500 cm,                      Stammumfang 20-25 cm.


Sämtliche sonstigen Freiflächen sind sofort nach Abschluss der Bauarbeiten zu 
begrünen. Ausgefallene Pflanzen sind sofort zu ersetzen und dauerhaft zu 
unterhalten. 



Zulässig sind nur heimische Gehölzarten, als Anregung dient die im Anschluss 
aufgeführte Pflanzliste.

Flächen innerhalb der festgesetzten Pflanzbindung sind zu schützen, zu pflegen und dauerhaft unterhalten. Wirksame Vorkehrungen gegen Beeinträchtigungen durch Bauarbeiten sind zu treffen (DIN 18920). Werden die Gehölze beschädigt oder entfernt, so ist gleichwertiger Ersatz zu leisten.

Pflanzenliste:

Bäume: 

Feldahorn, Spitzahorn, Bergahorn, Schwarzerle, Grauerle, Hainbuche, Rotbuche,  Walnussbaum, Wildapfel, Vogelkirsche, Wildbirne, Traubeneiche, Stieleiche, Salweide, Mehlbeere, Eberesche, Winterlinde, Sommerlinde, Bergulme

Sträucher:

Berberitze, Roter Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Liguster, Rote Heckenkirsche, Schlehe, Holunder, Schneeball

Kletterpflanzen:

Waldrebe, Knöterich, Efeu, Hopfen, Wilder Wein, Kletterrose

10.
Höhenlage (§ 9 (2) BauGB)
Der höchste Punkt der neuen Straße liegt max. 1,00 m über dem vorhandenen Gelände. Die EFH der neuen Gebäude liegt max. 0,50 m über dem höchsten Punkt der am Hauptzugang angrenzenden Verkehrsfläche.

11.
Flächen für unterirdische Stützbauwerke zur Herstellung des Straßenkörpers
(§ 9 Abs.1 Nr. 26 BauGB)

Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentliche Verkehrsflächen angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke entlang der Grundstücksgrenze in einer Breite von ca. 0,20 cm und einer Tiefe von ca. 0,50 m zu dulden 

II. Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)
1. Dachgestaltung (§ 74 (1) 1 LBO)
Zulässig sind: Satteldach, Pultdach, Sheddach, Flachdach u.ä. 

Sheddächer können abweichend von der Gebäudehöhe so gebaut werden, dass die Firstlinie des Sheds max. 1,80 m über der festgesetzten GBH von 10,50 m über EFH liegt.

Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 5° sind flächendeckend gem. DIN 18916 und 18917 zu begrünen. Die Flächen müssen mit einer standortgerechten, heimischen Gräser- und Kräutermischung ausgesät werden. Vom Pflanzgebot werden Flächen ausgenommen, die für Solar-, Photovoltaik- oder ähnliche Nutzungen vorgesehen sind.

2. Werbeanlagen (§74 (1) 2 LBO)

Werbeanlagen an Gebäuden sind in die Fassade zu integrieren. Blinkende und pulsierende Werbeanlagen sind im gesamten Geltungsbereich nicht zulässig. Freistehende Werbeanlagen wie Fahnenmasten dürfen eine Höhe von 8,00 m, Schilder, Pylone usw. dürfen eine Höhe von 5,00 m nicht überschreiten. Bezugspunkt ist die Geländeoberfläche.

3. Freileitungen (§ 74 (1) 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig.  

4.
Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke

(§ 74 (1) 3 LBO)

Sämtliche Verkehrs-, Umschlag- und Parkflächen sind dicht zu befestigen und ordnungsgemäß zu entwässern.

a) Verkehrsflächen

Verkehrsflächen sind dicht zu befestigen (Beton oder Bitumen im Heißeinbau,  kein Teerbelag) und mit Gefälle zu den Einläufen versehen.

b) Stellplätze

Private Parkplätze/Stellplätze/Stauräume vor Garagen sind dicht zu befestigen. Als dichter Belag gilt auch ein Formsteinpflaster, das mit Pressfugen verlegt wird. Bei „günstiger Untergrundbeschaffenheit“ nach DVGW Arbeitsblatt 101 können auch „offene“ Bauweisen erfolgen. Das Vorhandensein „günstiger Untergrundbeschaffenheit“ ist nachzuweisen (Deckschichtenkartierung)

c) Entwässerungseinrichtungen

Sämtliche im Erdreich verlegten Abwasserleitungen sind vor Inbetriebnahme nach DIN 1986 und Din EN 1610 auf Dichtigkeit zu untersuchen. Wiederkehrende Prüfungen durch eine Kanalfernsehanlage haben alle 5 Jahre zu erfolgen. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dem Landratsamt unaufgefordert vorzulegen.

Hoftöpfe und Kontrollschächte sowie ggfs. Entwässerungsrinnen aus Betonfertigteilen sind an den Stoßstellen mit Beton zu ummanteln.

5.
Einfriedigungen (§ 74 (1) 3 LBO) 

Einfriedigungen sind im gesamten Planbereich bis zu einer Höhe von 2,25 m 
zulässig. Feste Einfriedigungen (z.B. Mauern, Holzzäune) sind zu begrünen. 
6.
Ordnungswidrigkeiten (§ 75 LBO)
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zuwider handelt. 

C. Hinweise

1. Sonnenkollektoren und Absorber

Sonnenkollektoren und Absorber werden empfohlen.

2. Objektbezogene Baugrunduntersuchung

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Verbreitung von sandigen Kiesen der Fils. Innerhalb dieser Flussablagerungen können allerdings Schlicklinsen und ähnliche Stillwassersedimente nicht ausgeschlossen werden, die für eine Gründung von Bauwerken nicht geeignet sein können. Es wird daher empfohlen, jeweils eine objektbezogenen Baugrunduntersuchung durchzuführen.

3. Verbot von Erdwärmesonden in Wasserschutzzonen I bis III

Erdwärmesonden sind in den Wasserschutzzonen I, II und III verboten

4. Grundwasserschutz

Maßnahmen, bei denen ausgehend von der hydrogeologischen Erkundung auf Grund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind der Unteren Wasserbehörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.    

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere Wasserbehörde zu benachrichtigen.

Im WSG III sind Grundwasserabsenkungen während der Bauzeit unzulässig. 

Die Vorschriften der Wasserschutzgebietsverordnung des Landratsamts Göppingen vom 02.07.1976 sind einzuhalten. 

5. Altlasten

Im Bereich der geplanten Maßnahme liegt die kommunale Altablagerung „Espan“ mit der Objektnummer 00161/1OU. Aushubarbeiten sind daher bei Altlastenverdacht von einem befähigten Sachverständigen zu begleiten.

6. Bodenschutz  

Mutterboden, der bei Errichtung und Änderung baulicher Anlagen der Verkehrserschließung, sowie bei wesentlich anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zwischen zulagern und an geeigneten Stellen wieder einzubauen.

Die Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes sind zu beachten. Auf das „Merkblatt Bodenschutz“ des Landratsamts Göppingen – welches als Anlage beigefügt ist – wird verwiesen. 

7. Archäologische Denkmalpflege

Sollten im Rahmen von Bodeneingriffen archäologische Funde und/oder Befunde zutage, ist gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz die Kreisarchäologie Göppingen (Schloß Filseck, Postfach 809, 73008 Göppingen, Tel. 07161/14201) und/oder das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Berliner Str. 12, 73728 Esslingen a.N. (Tel. 0711 – 66463 – 0) umgehend zu benachrichtigen. Funde/Befunde sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit Verkürzung der Frist einverstanden ist.  Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 33 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Darüber hinaus können bei tiefer in den Untergrund eingreifgenden Maßnahmen jederzeit auch archäologisch/paläontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste zutage treten. Nach §§ 2 + 16 DSchG unterliegen entsprechende organische Reste und Fossilien ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass zumindest auffällige und somit auch durch Laien kaum zu übersehende Versteinerungen und Knochen der Meldepflicht unterliegen.

8. Fassadenbegrünung

Die Begrünung von größeren Fassadenflächen der Gebäude sowie der überdachten Stellplätze und Müllanlagen wird empfohlen.

Kuchen, 18.02.2003/28.07.2003/10.11.2003/22.09.2006
Rößner

Bürgermeister
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